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Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 "Glückaufstraße 64" der Ortsgemeinde 

Brachbach 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 

zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewer-

tungen gegeben: 

Bergbau / Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass der Geltungsbereich der 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 "Glückaufstraße 64" von dem auf Eisen, 

Kobalt und Kupfer verliehenen, bereits erloschenen Bergwerksfeld "Apfelbaumer Zug" 

überdeckt wird. Aktuelle Kenntnisse über die letzte Eigentümerin liegen hier nicht vor. 

In dem stillgelegten Bergwerk "Apfelbaumer Zug" erfolgte ehemals umfangreicher 

untertägiger Abbau von Roherzen. Im Bereich des angefragten Grundstücks sind 

mehrere Grubenbaue des stillgelegten Bergwerkes dokumentiert, die das in Rede 

stehende Gebiet in Teufen von ca. 70 m bis ca. 390 m unterfahren.  
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Weitere Grubenbaue befinden sich direkt um das Plangebiet ebenfalls in Teufen von 

ca. 70 m bis ca. 390 m.  

Das Risswerk enthält darüber hinaus auch Angaben, die auf sogenannten "Uraltberg-

bau", d.h. Abbau vor dem verpflichtenden Anlegen von Risswerken im Jahr 1865 hin-

weisen (z.B. Darstellung von Pingen). Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, 

dass nicht dokumentierter tagesnaher Abbau bis in das Plangebiet hineinreicht bzw. 

Abbau vor Anlegung der Grubenbilder erfolgte. 

In dem in Rede stehenden Gebiet erfolgt aktuell kein Bergbau unter Bergaufsicht. 

Allgemeine Hinweise und Empfehlungen:  

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Angaben zur Lage unter 

Berücksichtigung der Genauigkeit von historischen Unterlagen zu bewerten sind     

(+/- 20 m). 

Die Gewinnung von Rohstoffen in tages- bzw. oberflächennahen Bereichen (von 0 - 

30 m bzw. von 30 - 50 m) kann sich zeitlich uneingeschränkt jederzeit auf die Tages-

oberfläche auswirken (z.B. Setzungen, Senkungen oder Tagesbrüche). Der Abbau in 

größeren Teufen (50 m und tiefer) hat nach der allgemeinen Lehrmeinung zum 

jetzigen Zeitpunkt keinen Einfluss mehr auf die Tagesoberfläche. Negative Aus-

wirkungen des ehemaligen Bergbaus (Bodensetzungen und Sackungen) sind auf 

Grund des dokumentierten Uraltbergbaus nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen.  

Bitte beachten Sie, dass unsere Unterlagen keinen Anspruch auf Vollständigkeit er-

heben, da grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass nicht dokumentierter his-

torischer Bergbau stattgefunden haben kann, Unterlagen im Laufe der Zeit nicht über-

liefert wurden bzw. durch Brände oder Kriege verloren gingen. 

Wir empfehlen Ihnen dringend für das geplante Bauvorhaben die Einschaltung eines 

Baugrundgutachters bzw. Sachverständigen für Altbergbau. 
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Dem LGB liegen Hinweise zu ehemaligem Bergbau auf Erze für die Umgebung vor. 

Die Roherze wurden meist in unmittelbarer Nähe der Förderstollen bzw. –schächte zu 

Konzentraten aufbereitet. Dabei fielen stark metallhaltige Aufbereitungsrückstände an, 

die in der Regel ortsnah ungesichert abgelagert wurden. Konkrete Angaben über 

Kontaminationsbereiche, Schadstoffspektren u.ä. liegen dem LGB nicht vor. In diesen 

Ablagerungen können die nutzungsbezogenen Prüfwerte der Bundesbodenschutz-

Verordnung erfahrungsgemäß deutlich überschritten werden. Wir empfehlen daher, 

die Anforderungen an die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu überprüfen. 

Die Aufzeichnungen und Grubenrisse können nach vorheriger Terminvereinbarung 

hier im Landesamt für Geologie und Bergbau eingesehen werden. Wir möchten darauf 

hinweisen, dass dies gebührenpflichtig ist. 

Boden und Baugrund 

– allgemein: 

Die in den textlichen Festsetzungen getroffenen Hinweise auf Baugrundunter-

suchungen und die DIN-Normen werden fachlich bestätigt. 

- mineralische Rohstoffe 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Ein-

wände. 

Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geo-

logischen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die An-

zeige sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht 

das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-

Pfalz unter  
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https://geoldg.lgb-rlp.de 

zur Verfügung. 

Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden Sie auf den LGB Internet-

seiten sowie im Fragenkatalog unter  

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Andreas Tschauder 
Direktor 
 


